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Die Autonomie der Kunst gilt als besonders aus-
sagekräftiger Gradmesser für die allgemeine Frei-
heit im modernen Verfassungsstaat. In Putins 
»gelenkter Demokratie« kollidiert die zeitgenös-
sische künstlerische Praxis seit Ende der 1990er 
Jahre immer häufi ger mit den Positionen verschie-
dener gesellschaftlicher Gruppen. Vernehmlich 
wird gefordert, die Grenzen der Freiheit der Kunst 
und die gesellschaftliche Funktion der Kunst durch 
gesetzlich festgelegte Normen zu regeln; zahlrei-
che AusstellungsmacherInnen und KünstlerInnen 
sehen sich öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt, 
bis hin zu Klagen und Verfahren vor Gericht. In 
der Argumentation gegen die Kunst fi ndet sich oft-
mals der Hinweis auf die Verunglimpfung nationa-
ler und religiöser Werte. Die Kunst soll demnach 
bestimmte Werte stärken und propagieren, nicht 
aber sie hinterfragen; sie scheint in jüngster Zeit 
alles andere als frei, vielmehr »vogelfrei«.
So bedrohlich die derzeitigen Angriffe auf die 
Gegenwartskunst auch scheinen: Russland stellt 
trotz seiner spezifi schen politischen Ausgangs-
lage keine prinzipielle Ausnahme im Umgang mit 
der zeitgenössischen Kunst dar. Im Österreich der 
1960er Jahre wurden Vertreter des Wiener Akti-
onismus für ihre künstlerischen Aktionen wegen 
Volksverhetzung, russisch formuliert wegen der 
»Erregung religiös und national bedingten Has-
ses«, vor Gericht angeklagt. Der Künstler Gün-
ter Brus fl oh außer Landes, um einer Gefängnis-
strafe zu entgehen, nachdem er wegen Verunglimp-
fung der Staatssymbole zu sechs Monaten Haft 
verurteilt worden war. In den USA wurde Ende 
der 1980er und Anfang der 1990er Jahre gegen 
Künstler und ihre Ausstellungen, unter anderen 
eine Ausstellung des Fotografen Robert Mapple-
thorpe, mit der Anschuldigung des Schürens von 
religiösem Hass und unerlaubter Verbreitung von 
Pornografi e verhandelt.

In Deutschland werden besonders häufi g die Frei-
heit der Kunst und das Persönlichkeitsrecht gegen-
einander abgewogen, wie im derzeit aktuellen Fall 
des Romans Ezra von Maxim Biller. Dieser jüngste 
Fall zeigt erneut, dass solche Konfl ikte auch im 
Westen nicht unbedingt zugunsten der Kunst aus-
gehen: Billers Roman darf nicht mehr vertrieben 
werden, weil sich seine ehemalige Lebensgefähr-
tin und deren Mutter in ihren Persönlichkeitsrech-
ten verletzt fühlen.
Die russischen Kontroversen um Gegenwartskunst 
und Literatur rein als PR-Aktionen zu bezeichnen, 
die ihren »Opfern« im Westen steigende Verkaufs-
zahlen bescheren, würde dem Ernst der Lage nicht 
gerecht. Die Gegenwartskunst steckt in einem 
Dilemma: Kunst, die sich als Ereignis versteht, 
muss den geschützten Raum, den sie eigentlich 
für sich beansprucht, durchbrechen. Ikonoklasti-
sche Gegenreaktionen wären dann nur ein Indi-
kator dafür, dass die Kunst ihr Ziel erreicht hätte, 
denn bis zu einem gewissen Grad kalkuliert sie sol-
che Reaktionen ein. Wegweisend für die Lösung 
der russischen Konfl ikte ist daher die Ausbalan-
cierung der Rechte beider Seiten. Das Recht der 
Gegenwartskunst auf ihre schöpferische Freiheit 
und die Rechte ihrer Opponenten müssen im Ein-
zelfall gegeneinander abgewogen werden. Mehr 
Freiheitsgarantien kann die Kunst in keiner Gesell-
schaft verlangen.

ÜBER DIE GASTREDAKTEURIN:
Sandra Frimmel ist Kunsthistorikerin und Lite-
raturwissenschaftlerin. Sie promoviert zu den 
Interferenzen zwischen zeitgenössischer künstle-
rischer Praxis und nationalem Recht an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Außerdem arbeitet sie 
als Publizistin und Kuratorin und betreibt einen 
Kunstprojektraum in Berlin.
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GR E N Z SE T Z U NG E N. 
PO ST S OWJ E T I S C H E KON T ROV E R SE N U M DI E  A KT U E L L E KU NST

Natalija Riwo und Konstantin Rubachin

Die jüngste Kontroverse um die gesellschaftliche 
Verankerung der zeitgenössischen Kunst provo-
zierte im Oktober 2007 die Ausstellung Soz-Art. 
Politische Kunst in Russland seit 1972 im Pari-
ser Ausstellungszentrum Maison Rouge. Die glei-
che Ausstellung, kuratiert von Andrej Jerofejew, 
war zuvor im März 2007 ohne größeres Aufsehen 
im Rahmen der 2. Moskauer Biennale für zeitge-
nössische Kunst gezeigt worden. Der Eklat ereig-
nete sich, als der russische Minister für Kultur und 
Medien, Alexander Sokolow, die Ausstellung »eine 
Schande für Russland« nannte. Unter den Ausstel-
lungsobjekten seien, so der Minister, »diese Ero-
tikbildchen, sich küssende Milizionäre« (gemeint 
ist das Werk der Gruppe Blaue Nasen »Zeitalter 
der Barmherzigkeit«). Wäre dies eine von einer 
privaten Galerie präsentierte Ausstellung gewe-
sen, so würde sie seiner Meinung nach keine so 
heftige Reaktion in der Öffentlichkeit hervorru-
fen. »Aber in diesem Fall geht es um eine Ausstel-
lung unserer Nationalgalerie«, betonte der Minis-
ter, und er habe persönlich »alles nur Mögliche« 
unternommen, »um diese in Paris zu verhindern«. 
Der Leiter der Föderalen Agentur für Kultur und 
Film (Roskultura), Michail Schwydkoj, ordnete 
seinerseits an, keine Werke mit Hakenkreuzen oder 
Hitler-Motiven nach Paris zu schicken; das betraf 
beispielsweise das Selbstporträt von Wladislaw 
Mamyschew-Monroe als Adolf Hitler. Derzeit läuft 
im Zusammenhang mit der Ausstellung ein Straf-
verfahren nach Artikel 282 des Strafgesetzbuches 
wegen »Erregung religiös und ethnisch begründe-
ten Hasses«. Die Generalstaatsanwaltschaft Russ-

lands leitete eine Klage der orthodox-patriotischen 
Bewegung »Volksversammlung« gegen die Aus-
stellung an die Moskauer Staatsanwaltschaft zur 
Überprüfung der Fakten weiter.
Im Übrigen waren einige Werke noch vor dem 
Ausfuhrverbot durch das Kulturministerium vom 
Kuratorium der Tretjakow-Galerie aussortiert wor-
den. Dazu gehörten unter anderen »Die Dreieinig-
keit« der Blauen Nasen – eine Fotografi e, auf der 
Puschkin, Jesus und Putin zu sehen sind –, sowie 
die als russische Ikone stilisierte Arbeit »Kohle för-
dern für das Land« aus dem Jahr 1972 von Michail 
Fjodorow-Roschal.
In Paris war folglich das Interesse an der rus-
sischen Ausstellung außerordentlich groß. Die 
»verbotenen« Arbeiten waren ebenfalls zu sehen, 
jedoch nicht im Rahmen der »offi ziellen« Ausstel-
lung, sondern präsentiert von der privaten Gale-
rie Marat Guelman auf der Kunstmesse FIAC, 
wo diese Art Arbeiten zahlreiche AbnehmerIn-
nen fand.

RÜCKBLICK I: DIE POSTPERESTROJKA-JAHRE 
1990–2000

► Oleg Kulik: »Ferkel1 verteilt Geschenke«
Zum ersten Mal wurde die breite postsowjetische 
Öffentlichkeit im Frühjahr 1992 auf ihre Toleranz 
hin geprüft: Damals veranstaltete Oleg Kulik in der 
Galerie Regina, deren Kurator er war, eine Perfor-

1  Gemeint ist – für Russen sofort erkennbar – die Figur des 
Ferkels (engl. Piglet) aus dem Buch »Puh der Bär«, das in 
Russland wesentlich präsenter ist als z.B. in Deutschland.

Kontroversen zum Thema Kunst und Gesellschaft fi nden nicht mehr nur in der Kunstkritik oder in Fach-
diskursen statt. In den letzten Jahren nimmt »die Gesellschaft« selbst in Gestalt verschiedenster Akteure 
unüberhörbar Stellung zu zeitgenössischen Kunstereignissen. Dabei zeigt sich: KünstlerInnen agieren 
heute wieder, wie bereits in der vor 17 Jahren zu Ende gegangenen Sowjetzeit, in einem nach Schwarz 
und Weiß organisierten Raum, in dem von ihnen erneut verlangt wird, dem »Volk« den Sinn ihrer Kunst 
zu erklären. Dieser »Dialog mit dem Volk« bzw. »der Gesellschaft« hat unter den Kunstschaffenden 
bereits erste wirkliche Opfer gefordert.
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mance mit dem Titel »Ferkel verteilt Geschenke«. 
Ein speziell für die Veranstaltung engagierter Flei-
scher schlachtete mitten im Ausstellungsraum ein 
Schwein. Anschließend wurde das Fleisch zube-
reitet und den Gästen serviert.
In der Fernsehsendung »TV-Galerie« wurde von 
dieser Veranstaltung berichtet. Die empörte Reak-
tion von »PatriotInnen« ließ nicht lange auf sich 
warten. Mit dieser Aktion, hieß es, sei das ganze 
russische Volk beleidigt und erniedrigt worden. Die 
Aktion sei eine Handlungsanweisung von Juden, 
wie mit Russland (in Gestalt des geschlachteten 
Schweins) zu verfahren sei. In der Zeitung Saw-
tra (»Morgen«) wendeten sich die »PatriotInnen« 
an die Regierung und riefen dazu auf, dem Künst-
ler und den Organisatoren der Ausstellung die rus-
sische Staatsbürgerschaft zu entziehen. Am Ende 
verlief die Geschichte mit dem Ferkel im Sande.

► Awdej Ter-Oganjan: »Der junge Gottlose«2

Am 4. Dezember 1998 inszenierte der Künstler 
Awdej Ter-Oganjan im Rahmen des nichtkommer-
ziellen Programms der Kunstmesse Art Manege 
eine Schändung mehrerer orthodoxer Ikonen, 
indem er sie u.a. mit einer Axt zerhackte und auf 
ihnen herumtrampelte. Daraufhin eröffnete die 
Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren nach Arti-
kel 282 des Strafgesetzbuches wegen »Erregung 
religiös und ethnisch begründeten Hasses«. Die 
Stadtverwaltung ordnete die Entlassung des Kura-
tors der Ausstellung und des Direktors der Aus-
stellungshalle an. Der Moskauer Bürgermeister 
Luschkow forderte die Bestrafung des Künstlers, 
und der Patriarch von Moskau und ganz Russland 
erklärte: »Wir haben es mit empörenden Akten 
von Vandalismus zu tun, die mit aller Entschlos-
senheit unterbunden werden müssen.« 

2  Vgl. hierzu den Artikel »Körper als soziale Metapher in der 
aktuellen russländischen Kunst« von Natalija Slydnewa in 
kultura 2 (August) 2007.

ch ron ik

VERFASSUNG DER RUSSISCHEN FÖDERATION

Art. 44
1. Jedem wird die Freiheit literarischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, technischer und anderer 
Arten schöpferischer Tätigkeit sowie die Freiheit der Lehre garantiert. Das geistige Eigentum wird 
gesetzlich geschützt.
2. Jeder hat das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben, auf Nutzung kultureller Einrichtungen 
und auf Zugang zu kulturellen Werten.
3. Jeder ist verpfl ichtet, für den Erhalt des historischen und des kulturellen Erbes zu sorgen und die 
Geschichts- und Kulturdenkmäler zu bewahren.

AUSZÜGE AUS DEM STRAFGESETZBUCH DER RUSSISCHEN FÖDERATION

Art. 282. Erregung von Hass oder Feindschaft sowie Herabsetzung der Menschenwürde
1. Handlungen, die auf die Erregung von Hass oder Feindschaft sowie auf die Herabsetzung der Würde 
des Menschen oder einer Gruppe von Personen nach den Merkmalen des Geschlechts, der Rasse, der 
Nationalität, der Sprache, der Abstammung, der Beziehung zu einer Religion sowie der Zugehörig-
keit zu irgendeiner sozialen Gruppe gerichtet sind, werden, wenn sie öffentlich oder unter Benutzung 
von Masseninformationsmitteln begangen wurden,
mit Geldstrafe in Höhe von hunderttausend bis zu dreihunderttausend Rubel oder in Höhe des Arbeits-
entgelts oder eines sonstigen Einkommens des Verurteilten für die Zeit von einem Jahr bis zu zwei 
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Am 19. April 1999 suchte eine Gruppe bewaffneter 
Personen eine andere Ausstellung von Ter-Oganjan 
auf. Sie bedrohten den Galeristen Marat Guelman 
mit einer Axt und ließen verlauten, Ter-Oganjan 
»könne sich auf den Tod gefasst machen«. Später 
beschädigte eine weitere Gruppe die Werke mit 
Farbe. In einem Brief an die Moskauer Staatsan-
waltschaft bat der Künstler, ihn als Geschädigten 
anzuerkennen, und listete die gegen ihn gerichte-
ten strafrechtlich relevanten Drohungen sowie die 
Namen der ZeugInnen auf; der Brief blieb unbe-
antwortet. 
Daher sah sich Ter-Oganjan im Frühjahr 1999 
gezwungen, aus Russland nach Tschechien zu 
fl iehen.

► Oleg Mawromati: »Traue deinen Augen 
nicht«
Unter den bereits erwähnten Artikel 282 fi el eben-
falls die Performance »Traue deinen Augen nicht« 
von Oleg Mawromati, die am 1. April 2000 am 
Bersenew-Ufer in Moskau vor der St. Nikolaus-
Kirche stattfand. Mawromati, auf dessen nack-

tem Rücken »Ich bin nicht Gottes Sohn!« in die 
Haut eingeritzt war, ließ sich von seinen Helfern 
ans Kreuz nageln. Die Performance, gefi lmt auf 
Video, sollte Teil einer Dokumentation über radi-
kale Kunst-Aktionen und deren öffentliche Reso-
nanz werden. Nach der Eröffnung eines Strafver-
fahrens emigrierte Mawromati, ohne den Prozess 
abzuwarten, nach Bulgarien und setzte dort seine 
künstlerische Karriere erfolgreich fort. 

RÜCKBLICK II: 2000–2007, DIE ÄRA PUTIN

► Die Ausstellung Vorsicht, Religion!
Der bekannteste Rechtsfall und die anrüchigste 
Geschichte, in denen das Verhältnis »Orthodo-
xer« zur zeitgenössischen Kunst eine Rolle spielt, 
ereigneten sich im Zusammenhang mit der Aus-
stellung Vorsicht, Religion!. 
Die Ausstellung wurde am 14. Januar 2003 im 
Moskauer Andrej Sacharow Museum und Zentrum 
für Friede, Fortschritt, Menschenrechte eröffnet. 
Rund 40 Vertreter der aktuellen Kunst, darunter 
Kulik, Mamyschew-Monroe, Alexander Kossola-

ch ronik

Jahren, mit Entzug des Rechts zur Ausübung bestimmter Ämter oder zur Ausübung einer bestimm-
ten Tätigkeit für die Dauer von bis zu drei Jahren, mit Pfl ichtarbeit für die Dauer von bis zu hunder-
tachtzig Stunden, mit Besserungsarbeit für die Dauer von bis zu einem Jahr oder mit Freiheitsentzug 
für die Dauer von bis zu zwei Jahren bestraft.

Art. 242. Ungesetzliche Verbreitung pornographischer Materialien oder Gegenstände
Die ungesetzliche Herstellung pornographischer Materialien oder Gegenstände in der Absicht der Ver-
breitung oder Anpreisung, die Verbreitung oder Anpreisung pornographischer Materialien oder Gegen-
stände sowie der ungesetzliche Handel mit Druckwerken, mit Kino- oder Videomaterialien, mit Darstellun-
gen oder sonsti gen Gegenständen pornographischen Charakters,
werden mit Geldstrafe in Höhe von hunderttausend bis zu dreihunderttausend Rubel oder in Höhe des Arbeits-
entgelts oder eines sonstigen Einkommens des Verurteilten für die Zeit von einem Jahr bis zu zwei Jahren 
oder mit Freiheitsentzug für die Dauer von bis zu zwei Jahren bestraft.

Quelle: Strafgesetzbuch der Russischen Föderation (nach dem Stand vom 1.1.2007). Dt. Übers. + Ein-
führung F.-Ch. Schroeder. Berlin (Duncker & Humblot) 2007.
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pow, Mawromati und Ter-Oganjan, präsentierten 
ihre Refl exionen zum Thema Religion. KuratorIn-
nen der Ausstellung waren die armenischen Künst-
lerInnen Arutjun Sulumjan und Narine Soljan. 
Die Idee der Ausstellung bestand in der »bewussten 
Doppeldeutigkeit ihres Konzepts: Es geht sowohl 
darum, zum behutsamen, delikaten, respektvol-
len Umgang mit der Religion und dem Glauben 
aufzurufen, als auch darum, ein Zeichen zu set-
zen: Vorsicht, Gefahr! – da, wo es um religiösen 
Fundamentalismus geht (ganz gleich, welcher Prä-
gung – islamisch oder russisch-orthodox), um die 
Verfl echtung von Religion und Staat und um Obs-
kurantismus«, wie es in der Pressemitteilung der 
Ausstellung hieß.
Am 18. Januar kam eine Gruppe militanter Ortho-
doxer in die Ausstellung, beschmierte die Wände 
der Halle und die Exponate mit Farbe, beschä-
digte und zerschlug mehrere Werke und besprühte 
die Wände mit beleidigenden Sprüchen. Gegen 
sie wurde ein Strafverfahren nach Artikel 213 
des Strafgesetzbuches (»Rowdytum«) eingeleitet. 
Darauf folgte eine Welle von Unterstützungsbe-
kundungen für die Randalierer, die »sich erho-
ben haben, um unsere Heiligtümer zu schützen«, 

begleitet von der Forderung, die OrganisatorInnen 
der Ausstellung vor Gericht zu stellen. Die Staats-
anwaltschaft erhielt insgesamt 6000 Briefe von 
gesellschaftlichen Einrichtungen, einzelnen Kul-
turschaffenden und einfachen Gläubigen, die alle, 
nach bester sowjetischer Tradition, die Ausstellung 
»zwar nicht gesehen hatten, es aber für ihre Pfl icht 
hielten, sie zu verurteilen«. Die Staatsduma bat die 
Staatsanwaltschaft um Stellungnahme.
Im August 2003 wurden die Randalierer plötzlich in 
allen Anklagepunkten freigesprochen, das Gericht 
konnte in ihren Aktionen »keinen Straftatbestand« 
feststellen. Anschließend wurde ein neues Straf-
verfahren eingeleitet, dieses Mal gegen die Orga-
nisatorInnen der Ausstellung. Am 3. November 
2004 begannen die Verhandlungen im Taganka-
Bezirksgericht in Moskau. Die KuratorInnen der 
Ausstellung, beide armenische Staatsbürger, hat-
ten Russland zu diesem Zeitpunkt bereits verlas-
sen. Anklage wurde deshalb gegen den Direktor 
des Sacharow-Zentrums, Jurij Samodurow, seine 
Mitarbeiterin Ljudmila Wassilowskaja und die Aus-
stellungs-Koordinatorin Anna Altschuk, erhoben. 
Das Gericht stellte fest, Ziel der Ausstellung sei 
gewesen, »Ideen und Ansichten zu verbreiten, die 

das Vertrauen in und den 
Respekt vor dem Chris-
tentum, dem orthodoxen 
Glauben und der nationa-
len Identität untergraben 
und Feindseligkeit gegen-
über der religiösen Lebens-
weise, der Kultur, den Tra-
ditionen und Bräuchen her-
vorrufen«.
Am 28. März 2005 fällte 
das Gericht sein Urteil, 
erklärte Samodurow und 
Wassilowskaja der »Erre-
gung religiös begründe-
ten Hasses« für schuldig 

ch ron ik

Alisa Srashewskaja: »Du sollst Dir kein Bildnis machen«, auf der Ausstel-
lung Vorsicht, Religion!. 
Foto: Sacharow-Zentrum für Friede, Fortschritt, Menschenrechte
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und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 100.000 
Rubel (2.800 Euro). Anna Altschuk wurde freige-
sprochen, das Gericht konnte in ihren Handlun-
gen keinen Straftatbestand feststellen. Das Urteil 
fi el relativ milde aus im Vergleich zur Forderung 
der Staatsanwaltschaft nach zwei bzw. drei Jahren 
Freiheitsentzug und der Vernichtung aller Kunst-
werke.

► Der Konfl ikt mit dem Russischen Museum
2003 schenkte die Galerie Marat Guelman dem 
Russischen Museum in St. Petersburg ca. 60 Werke 
zeitgenössischer russländischer KünstlerInnen, 
die aus diesem Anlass in einer Ausstellung der 
Öffentlichkeit präsentiert wurden. Am 26. Novem-
ber 2003 forderte das »Gesellschaftskomitee für 
die moralische Wiedergeburt des Vaterlandes« in 
einem offenen Brief an den Direktor des Russi-
schen Museums, Wladimir Gussew, die Ausstel-
lung umgehend zu schließen und jegliche Zusam-
menarbeit mit der Galerie Marat Guelman zu been-
den, die »um sich herum kunst-, gesellschafts-, und 
christentumsfeindliche Elemente versammelt«. In 
seiner Antwort schrieb Wladimir Gussew:
»Allein schon die Fragestellung ist für uns inakzep-
tabel. Sie ist aggressiv und beinhaltet, im Grunde 
genommen, eine der Zensur vergleichbare Ein-
mischung ins Ausstellungs- und Museumsleben. 
Die Museumsleitung ist der Meinung, dass das 
Museum nicht zum Vertreter nur eines bestimmten 
Standpunkts, nur einer bestimmten gesellschaft-
lichen Gruppe oder nur eines Teils seines Publi-
kums degradiert werden darf.«

► Die Verwüstung der Ausstellung Interaktive 
Ikonen
Im Februar 2004 wurde in St. Petersburg die Aus-
stellung Interaktive Ikonen des Künstlers Oleg 
Januschewski in der Galerie S.P.A.S. verwüstet. 
Maskierte junge Leute stürmten die Galerie und 
beschmierten 30 Werke mit Farbe. Der Versuch, 

sie festzunehmen, scheiterte. Die Angreifer fühl-
ten sich beleidigt durch den Gebrauch des Wortes 
»Ikone« im Titel und im Konzept der Ausstellung, 
deren Exponate »die Herausbildung öffentlicher 
Fetische und die Kanonisierung gängiger Zeichen, 
Zitate und Persönlichkeiten, die das Bewusstsein 
des modernen Konsumenten prägen,« darstellten. 
Es handelte sich um Ikonen von George Bush und 
der Sängerin Madonna sowie roten Kaviar, den 
Dollar und einen Wagen der Marke Toyota.
Seitdem waren Januschewski und seine Fami-
lie ständigem Druck durch anonyme Drohungen 
ausgesetzt. Nachdem in seinem Atelier ein Brand 
gelegt worden war, wanderte Januschewski nach 
Großbritannien aus.

► Die Ausstellung Russland 2 
Im Januar 2005 reichte eine Gruppe von Mit-
gliedern des Moskauer Künstlerverbandes eine 
Klage bei der Staatsanwaltschaft ein und forderte, 
gegen die Organisatoren der Ausstellung Russ-
land 2 im Zentralen Haus des Künstlers im Rah-
men der 1. Moskauer Biennale für zeitgenössische 
Kunst ein Strafverfahren einzuleiten. Nach Mei-
nung der KlägerInnen beleidigten die in der Aus-
stellung gezeigten Werke die religiösen Gefühle 
der Menschen, provozierten interreligiöse Kon-
fl ikte und forderten die Staatsmacht dazu heraus, 
Konfl ikte zugunsten einer der Religionen zu lösen. 
Unter den Personen, gegen die die Klage gerich-
tet war, befand sich nicht nur der Organisator der 
Ausstellung und Galerist Marat Guelman, sondern 
auch der Direktor des Ausstellungshauses, Wassili 
Bytschkow. Als Beispiele für die Empörung erre-
genden Exponate wurden in der Klage die Arbei-
ten »Leuchte, meine Kerze, leuchte« (»Jesus-Figur 
zwecks Provokation missbraucht…«) der Blauen 
Nasen genannt, »Madonna mit Kind« von Oleg 
Kulik (»ein lästerliches Bild, auf dem eine offen-
bar schwangere Selbstmordattentäterin vor dem 
Hintergrund eines zerstörten Denkmals zu sehen 

ch ronik
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ist…«) und »Springbrunnen« von Wassili Zagolow: 
eine Skulptur mit drei Männern, die auf einen 
Gefangenen urinieren. Dieses Werk wurde von 
den Anwälten der Kläger als »Diskreditierung des 
Staates und seines Präsidenten« bezeichnet. 
Die Klage der orthodoxen AktivistInnen fand 
breite Unterstützung bei rechten Politikern: Der 
Vorsitzende des Duma-Ausschusses für gesell-
schaftliche Einrichtungen und religiöse Organisa-
tionen, Alexander Tschujew, besuchte die Ausstel-
lung Russland 2 persönlich und äußerte anschlie-
ßend in einem Brief seine Unterstützung der Klage. 
Der Brief wurde von der Partei »Rodina« (»Hei-
mat«) mitunterschrieben.
Im Februar 2006 wurde allerdings die gegen die 
Galerie Marat Guelman und das Zentrale Haus 
des Künstlers gerichtete Klage der Mitglieder des 
Moskauer Künstlerverbandes auf Kompensierung 
ihres moralischen Schadens in Höhe von 5 Milli-
onen Rubel (140.000 Euro) abgelehnt, ebenso wie 
der Antrag, die Verbreitung und Vervielfältigung 

der in der Ausstellung Russland 2 gezeigten Werke 
zu verbieten. 
Hingegen wurden die Kläger verpfl ichtet, dem 
Zentralen Haus des Künstlers die Anwaltskosten 
in Höhe von 9.000 Rubel (250 Euro) zu erstatten.

► Art Moskau 2006
Am 26. Mai 2006, während der Kunstmesse Art 
Moskau, zerhackte ein bärtiger Mann mit langen 
Haaren am Stand des Siebdruckstudios Julia und 
Marat Guelman die Arbeit von Alexander Kosso-
lapow »My Body« (»Dies ist mein Leib«) mit einer 
Axt und zerriss sie anschließend in zwei Teile. Der 
Randalierer stellte sich als »Sklave Gottes Leo-
nid« vor, zeigte die Farbdose, mit der er die »got-
teslästerlichen Werke« besprühen wollte, und ein 
Attest, das ihn als psychisch krank auswies. Es 
wurde keine Anklage erhoben.

► Randale in der Galerie Marat Guelman
Am 21. Oktober 2006 stürmte eine Gruppe von 

ch ronik

Alexander Kossolapows zerstörte Arbeit »My Body«, 2002, auf der Art Moskau 2006. 
Foto: Konstantin Rubachin
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etwa acht Personen in die Galerie Marat Guelman, 
befahl den MitarbeiterInnen, sich an die Wand zu 
stellen, nahm ihnen die Handys ab, demolierte die 
Ausstellung des georgischen Künstlers Alexan-
der Dshikija und schlug Marat Guelman zusam-
men. Die Werke selbst waren in diesem Fall wohl 
kaum der Auslöser, denn es handelte sich dabei 
um ruhige, »leise« Grafi k. Der Vorfall wurde von 
den Behörden heruntergespielt, die Untersuchung 
nachlässig geführt. Die Schuldigen wurden bis 
heute nicht gefunden.

► Der Zoll als Zensor? – 1
Am 20. Oktober 2006 wurde der englische Gale-
rist und Kunsthistoriker Matthew Cullerne Bown 
am Flughafen Scheremetewo-2 festgenommen 
und im dortigen Polizeirevier verhört. Die Zollbe-
amten teilten ihm mit, dass die vier Arbeiten der 
Blauen Nasen, die er in der Galerie Marat Guel-
man gekauft hatte, »Verdacht erregten«. Zuerst 
hieß es, der Grund seien fehlerhaft augestellte 
Ausfuhrpapiere. Dann kam eine neue Version auf: 
Die Zöllner äußerten den Verdacht, die Werke 
»beleidigten Dritte«. Unter den konfi szierten 
Werken war eine Fotografi e aus der Serie »Mas-
ken-Show«, auf der die Mitglieder der Blauen 
Nasen auf einem alten Sofa mit Pappmasken von 
Osama bin Laden, dem russischen Präsidenten 
Putin und dem US-amerikanischen Präsiden-
ten George Bush posieren. Einige Kommenta-
torInnen vermuteten, gerade dieses Werk habe 
die Zöllner geärgert, denn es könnte als Belei-
digung des amtierenden russischen Präsidenten 
interpretiert werden. Dabei war die Serie »Mas-
ken-Show« schon 2001 entstanden und mehrmals 
in Russland und im Ausland ohne jegliche Zwi-
schenfälle ausgestellt worden.

► Verbotene Kunst 2006
Im März 2007 eröffnete die Staatsanwaltschaft 
ein Verfahren gegen die im Sacharow-Zentrum 

gezeigte Ausstellung Verbotene Kunst 2006 nach 
Artikel 282 des Strafgesetzbuchs wegen »Erre-
gung religiös und ethnisch begründeten Hasses«. 
Den Antrag stellte die orthodox-patriotische Bewe-
gung »Volksversammlung«, deren Vertreter die 
Ausstellung für »lästerlich« hielten; sie »ernied-
rige die Würde der Menschen und ihre religiö-
sen Gefühle«. Kurator der Ausstellung war der 
Leiter der Abteilung für aktuelle Kunst der Tret-
jakow-Galerie, Andrej Jerofejew. Noch ist nicht 
entschieden, gegen wen Anklage erhoben wird; 
die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen auf-
genommen.
Gezeigt wurden Werke, die im Jahr 2006 von 
KuratorInnen und MuseumsdirektorInnen Aus-
stellungsverbot erhalten hatten. Die Idee war, eine 
solche Ausstellung regelmäßig ein Mal im Jahr zu 
organisieren, um die jeweiligen Tendenzen insti-
tutioneller Zensur im Kulturbereich zu dokumen-
tieren. Gezeigt wurden unter anderen Werke so 
bekannter Künstler wie Kossolapow, Ilya Kaba-
kow, Michail Roginski, Dmitri Gutow, der Blauen 
Nasen und der Gruppe PG.
Alle Werke waren mit einer Wandattrappe vom 
Publikum abgetrennt. Sehen konnte man sie nur 
durch unbequem angebrachte Löcher in der Wand. 
Man musste sich entweder auf die Zehenspitzen 
stellen, auf eine Leiter klettern oder sich herun-
ter beugen. Die Ausstellung enthielt den Hinweis 
»Für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet«. 
Die Werke zu fotografi eren war verboten. Aber 
trotz der korrekten Darbietungsform rief die Aus-
stellung eine Reihe von Protesten seitens radika-
ler Orthodoxer hervor. Mehrere Tage lang wur-
den vor dem Gebäude Protestwachen abgehalten. 
Die äußerst aggressiven Plakate enthielten Dro-
hungen und Aufrufe, das Sacharow-Zentrum zu 
schließen.3

3  Text eines Plakats, gereimt: »Warte, Arschloch! Für unsern 
Soldaten bezahlst du noch!« (Bild S. 20)

ch ron ik
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ch ronik ► Der Zoll als Zensor? – 2
Im Mai 2007 durften sechs Bilder, die für die Aus-
stellung Learning from Moscow in der Städtischen 
Galerie in Dresden bestimmt waren, Russland nicht 
verlassen. Es ging dabei um Arbeiten von Mamy-
schew-Monroe, Ajdan Salachowa und den Blauen 
Nasen. Das vom Zoll ebenfalls beschlagnahmte 
Bild »Putkin« von Konstantin Latyschew wurde 
später im Digitalformat nach Dresden geschickt 
und extra für die Ausstellung neu ausgedruckt. 
Die Mitarbeiter der Speditionsfi rma ExpARt, die 
für den Transport der Werke nach Dresden zustän-
dig waren, erklärten, für die genannten Bilder hätte 
es kein offi zielles schriftliches Ausfuhrverbot sei-
tens des Zolls gegeben; schließlich lag eine offi zi-
elle Ausfuhrerlaubnis des Kulturministeriums für 
alle Werke vor. Die Zöllner bewiesen jedoch Eigen-
initiative als »pfl ichtbewusste Bürger« und forder-
ten ausdrücklich, die Werke, die sie für provokativ 
hielten, aus der Lieferung herauszunehmen. Wenn 
die Angelegenheit nicht an Ort und Stelle geregelt 
werden könnte, würden sie den Geheimdienst ein-
schalten. Nach Beratung mit den Moskauer Gale-
ristInnen, die die Werke zur Verfügung gestellt 
hatten, bestanden die Mitarbeiter der Speditions-
fi rma nicht mehr auf der Ausfuhr der »in Ungnade 
gefallenen« Bilder, um die Situation nicht eskalie-
ren zu lassen.

VERANTWORTUNG FÜR DIE EIGENEN TATEN 
ÜBERNEHMEN

Trotz der Weigerung einiger Leute, der zeitgenös-
sischen Kunst eine Existenzberechtigung zuzuer-
kennen, legen die oben beschriebenen Konfl ikte 
gerade dar, wie die Kunst in den Bereich des All-
tagslebens eindringt. Sie will nicht mehr marginal 
oder elitär sein, sie will nicht außen vor bleiben.
Doch sobald die Kunst zum erfolgreichen kom-
merziellen Projekt wird, sobald sie den Rahmen 
der reinen Kunst verlässt, gerät sie in ein System 

von Grenzsetzungen.
Die VertreterInnen religiöser Richtungen werfen 
ihren vermeintlichen GegnerInnen »die Erregung 
religiös begründeten Hasses« vor, doch unterneh-
men sie selbst gezielt alles, um Gläubige, Wissen-
schaftlerInnen und KünstlerInnen gegeneinander 
aufzubringen. 
Es geht hier um die wichtige Frage der Verant-
wortung des Künstlers, des Kurators, des Journa-
listen für sein Produkt. Ein Künstler ist nicht ver-
pfl ichtet, sein Werk zu deuten. Wenn er es veröf-
fentlicht, steht die mögliche Reaktion des Publi-
kums nicht mehr in seiner Gewalt. Die öffentliche 
Resonanz entsteht »am anderen Ende« des Schaf-
fens. Der Betrachter oder die Betrachterin mag an 
einem Kunstwerk etwas fi nden, was ihn oder sie 
ärgert, beleidigt oder begeistert. Darf das ihn oder 
sie zu aktivem Handeln verleiten? Eine Antwort 
darauf weiß das alte russische Sprichwort: »Nicht 
der Spiegel ist schuld, wenn du hässlich bist.«

Aus dem Russischen von Alexander Mirimov

ÜBER DIE AUTORINNEN:
Natalija Riwo (Maguidova) ist Künstlerin, Archi-
tektin und Designerin. Seit 1998 betreut sie als 
Designerin Ausstellungen im Sacharow-Zentrum 
und arbeitet auch als Kuratorin.
Konstantin Rubachin ist Schriftsteller, Fotograf 
und Journalist; er arbeitet u.a. im PR-Bereich.

LESETIPPS:
Michail Ryklin: Mit dem Recht des Stärkeren. • 
Die russische Kultur in Zeiten der »gelenkten 
Demokratie«. Frankfurt a/M. (edition suhr-
kamp 2742) 2006.
 Osteuropa 4/2004. Themenschwerpunk Reli-• 
gion und Staat in Russland. S. 48–100. (u.a. 
ausführliche Dokumentation zu Vorsicht, Reli-
gion!).
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inter v iew

DA S AU T OR I TÄ R E MUSE U M ODE R DI E  VE R F E C H T E R DE S  RÜC K S C H R I T T S

Diana Matschulina im Gespräch mit Andrej Jerofejew

Andrej Jerofejew ist Leiter der Abteilung für aktuelle Kunst der Staatlichen Tretjakow-Galerie. Im März 
2007 organisierte er die Ausstellung Verbotene Kunst 2006 im Sacharow-Zentrum. Gezeigt wurden Werke, 
die 2006 von verschiedenen KuratorInnen für Ausstellungen in Moskau ausgewählt worden waren, dann 
aber von der Leitung der jeweiligen Museen und Galerien aus Zensurgründen aussortiert wurden. Ziel 
der Ausstellung war es, aktuelle Tendenzen der institutionellen Zensur im Kulturbereich zu dokumen-
tieren und zu beschreiben. In diesem Interview spricht Jerofejew über die Zensur im heutigen Russland, 
vergleicht sie mit der sowjetischen Zensur und warnt vor dem gefährlichen Phänomen der postsowjeti-
schen »Selbstzensur«. 

Diana Matschulina: Wie entstand die Idee zur Ausstellung Verbotene Kunst?
Andrej Jerofejew: Sie entspricht dem Geist der heutigen russischen Gesellschaft. Es gibt autoritäre Regie-
rungsformen, bei denen Entscheidungen zum Zeitpunkt ihres Beschlusses nicht diskutiert werden; man 
darf über sie erst diskutieren, wenn alles schon angeordnet ist. Der Regierungsstil im heutigen Russ-
land erinnert stark an die Sowjetzeit, doch heute darf er öffentlich diskutiert werden, zum Beispiel in der 
Presse, was damals undenkbar war. Jedoch fi nden Diskussionen nach wie vor auf den unteren Ebenen 
statt, Vorgesetzte stellen sich ihnen nicht. Diese Ausstellung war eine Art Diskussion über das Verhal-
ten von Vorgesetzten, die die öffentliche Präsentation bestimmter Kunstwerke verbieten, und zwar nicht 
aus ästhetischen Gründen, sondern wegen ihres Inhalts, der der Zensur unterliegt.

Wer genau entscheidet heute, was der Zensur unterliegt?
Heute gibt es kein einheitliches Kontrollsystem, keine »künstlerischen Räte« im früheren Sinn, ohne deren 
Billigung keine einzige Kunstaktion stattfi nden konnte. Es werden keine offi ziellen Ultimaten gestellt 
wie zur Sowjetzeit. Als ich damals Bilder von Oskar Rabin und Oleg Zelkow ausstellte, kamen Leute 
vom KGB zu mir, die so genannten »Kuratoren« aus der für die Intellektuellen zuständigen Abteilung, 
und sagten: »Hängen Sie diese Bilder ab. Ihre Autoren sind Vaterlandsverräter, ihnen wurde die sowjeti-
sche Staatsbürgerschaft entzogen. Wenn Sie es nicht tun, dann bricht in der Ausstellung ein Feuer aus«. 
Sie sagten das mit einer furchtbaren Offenheit.
Heute haben wir es mit einem anderen, zählebigen und gefährlichen Phänomen zu tun, denn es wurde 
noch keine Formel gefunden, die es beschreibt und somit hilft, sich davon zu befreien: die »Selbstzen-
sur«. Man braucht keine Anrufe und Befehle mehr, der Museumsmitarbeiter hängt das Bild selber von der 
Wand ab. Dabei richtet er sich danach, was in einem Museum als »erlaubt« gilt. Meine unmittelbare Vor-
gesetzte fragt jedes Mal: »Ist das akzeptabel oder nicht?« Einmal ging es um das Bild einer Frau auf allen 
Vieren, die Werbung für ein Auto macht. Sie ist angezogen. Aber meine Vorgesetzte sortierte das Bild 
aus, weil sie der Meinung war, ein russisches Mädchen dürfe nicht in so einer Pose dargestellt werden.
Die Zensur hat meistens mit dem Körper zu tun. Öffentlich über den Körper zu reden ist für die Russen 
nach wir vor problematisch. Ein zweiter Aspekt, der der Zensur unterliegt, sind die religiösen Symbole. 
Sie dürfen nicht in den Kontext der zeitgenössischen Kunst gestellt werden. Dabei geht es nicht unbe-
dingt um Gotteslästerung. Nicht akzeptiert wird allein schon die Tatsache, dass religiöse Attribute anders 
als offi ziell üblich verwendet werden.
In diesem Jahr kam auch politische Zensur hinzu. Immer mit dem Ohr an der Grundstimmung in der 
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Gesellschaft begann meine wachsame 
Vorgesetzte in der Tretjakow-Galerie, 
Werke von der Wand abzuhängen, auf 
denen Putin, Bush und Bin Laden zu 
sehen sind. Nicht weil sie Angst vor der 
Obrigkeit hat. Viel mehr, weil sie Ehr-
furcht vor der Macht in all ihren Erschei-
nungsformen hat.
Manchmal kommen auch Leute in 
schwarzen Kutten mit Eisenstücken und 
Brechstangen und demolieren eine Aus-
stellung. Oder sie schlagen den Kura-
tor zusammen, so dass er danach, wie 
Marat Guelman, einen Monat im Kran-
kenhaus verbringt. Aber diese Form der 
Einschüchterung ist noch nicht so stark 
verbreitet.

Und warum gibt es heute wieder diese 
»sowjetische« Servilität gegenüber der 
Obrigkeit?

 Sie ist nicht einmal sowjetisch, sondern 
mittelalterlich. Sie hat nichts mit dem 
Beruf zu tun, aber bei den Museumsmit-

arbeiterInnen wirkt sich diese Ehrfurcht vor der Obrigkeit auch auf die berufl ichen Werte aus. Die zeit-
genössische Kunst ist für sie keine Kunst. Die MitarbeiterInnen der Tretjakow-Galerie warten ungedul-
dig darauf, dass unsere Abteilung für aktuelle Kunst auseinanderfällt und diese »technologisch unso-
lide gebaute« Kunst verschwindet, dass die Pappe verfault, die Installationen verrosten, und dass alles 
wieder zum alten Schema zurückkehrt: Malerei, Plastik, Grafi k. Auch die Katalogisierung des Muse-
ums funktioniert nach dem Prinzip Malerei – Plastik – Grafi k. Für einen großen Teil der zeitgenössi-
schen Kunst gibt es in der Sammlung deshalb einfach keinen Platz. In Bezug auf die zeitgenössischen 
Ideen ist diese Herangehensweise genauso falsch wie die Klassifi zierung von Ikonen nach dem Prinzip 
Stillleben – Landschaft – Porträt.
Hier wird die veraltete Museumsstruktur zu einem Werkzeug der Zensur, das auf die KünstlerInnen 
Druck ausübt, damit sie zu traditionellen Kunstformen zurückkehren. Wassili Zagolow zum Beispiel, der 
früher wunderbare inszenierte Fotos machte, ist jetzt zur Malerei gewechselt, denn man hat ihm gesagt: 
»Wozu Fotografi e? Male lieber etwas, dann überlegen wir uns, ob wir Dich eventuell in unsere Samm-
lung aufnehmen«. Neben dem Auftrag des Marktes gibt es also auch den Auftrag des Museums. Beide 
Auftraggeber sind sowohl für die Kultur als auch für die Wirtschaft gefährlich, nicht weil sie repressiv 
im stalinschen Sinne wären, sondern weil sie kontraproduktiv sind. Solche Entscheidungsträger führen 
die russische Gesellschaft in eine Sackgasse, egal in welchem Bereich. Die Tretjakow-Galerie funktio-

i nter v iew

Verbotene Kunst 2006, Ausstellungsansicht. 
Foto: Sacharov-Zentrum für Friede, Fortschritt, Menschen-
rechte
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FA KT E N,  F I C T I O N  U N D FI KT ION 
R E C H T S ST R E I T IG K E I T E N I M UM F E L D DE R RUS SI S C H E N LI T E R AT U R

Konstantin Rubachin

Auch früher schon waren russländische LiteratInnen, die in ihren Werken gesellschaftlich umstrittene 
Themen aufgriffen, in Konfl ikt mit politischen Instanzen geraten. Allerdings wurden solche Konfl ikte bis 
2002 nicht als offi zielle Angelegenheiten gehandhabt; es kam nicht zu Gerichtsverfahren, Verlage wur-
den nicht geschlossen, Verwarnungen wurden nicht ausgesprochen und Druckaufl agen wurden nicht 
eingestampft oder ähnliches. In den letzten Jahren deutet sich hier ein Umschwung an. SchriftstellerIn-
nen, die in ihren Werken problematische Themen aufgriffen, die die Obrigkeit lieber nicht berührt wis-
sen wollte, wurde im sprichwörtlichen Sinn der Prozess gemacht. 

PROZESS I: BAJAN SCHIRJANOW

Im Jahre 2002 begann ein Gerichtsprozess gegen 
den unter dem Pseudonym Bajan Schirjanow pub-
lizierenden Schriftsteller Kirill Worobjow. Man 
warf ihm die gesetzeswidrige Herstellung und Ver-
breitung von pornografi schem Material (nach Art. 
242 StGB der Russländischen Föderation – s. Kas-
ten) vor. Grund für die Aufnahme des Verfahrens 
war eine Klage der politischen Jugendvereinigung 
Iduschtschie wmeste (»Die Zusammengehenden«)1 

1  Die Jugendorganisation Iduschtschie wmeste wurde 2000 

von 2002, die den Verkauf von Schirjanows Roman 
Seredinny pilotash (»Ziemlich abgehoben«) durch 
den Buchhandel für gesetzeswidrig hielt. Die Klä-
ger waren der Meinung, der Roman sei porno-
grafi sch. Seredinny pilotash ist der zweite Band 
einer Trilogie, in der das Leben von Drogenab-
hängigen beschrieben wird. Die beiden anderen 
Bände heißen Nisschi pilotash (»Abgehoben«) 

auf Initiative der Administration des Präsidenten gegründet, 
um Putins politischen Kurs zu unterstützen; sie wurde 2005 
von Naschi (»Die Unsrigen«) abgelöst.
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niert wie ein Filter, aber in umgekehrte Richtung: Er fördert die Verschmutzung.
Diese Einstellung zur aktuellen Kunst ist keine Ausnahme. Wohin führt eine solche Nichtachtung aktu-
ellen künstlerischen Schaffens? Sie bewirkt, dass die Gesellschaft um eine zeitgemäße Sprache gebracht 
wird, mit deren Hilfe sie die moderne Welt beschreiben könnte. Die Gesellschaft wird stumm, hilfl os, 
kann sich selbst nicht verstehen und sich nicht lenken. Sie existiert in einer erfundenen Welt, die sich 
immer weiter von der Realität entfernt.

Aus dem Russischen von Alexander Mirimov 

ÜBER DIE AUTORINNEN:
Diana Matschulina arbeitet als Künstlerin in den Bereichen Malerei und interaktive Installationen. Als 
Kunstkritikerin schreibt sie für die Moskauer Zeitungen Wremja nowostej und Kultura.
Andrej Jerofejew gehörte mit Leonid Bashanow und Viktor Misiano nach der Perestrojka zu den profi -
liertesten Sammlern und Propagandisten von Untergrund- und zeitgenössischer Kunst. Die von ihm im 
Museum Zarizyno aufgebaute Sammlung wurde auf seine Initiative hin später in die Tretjakow-Gale-
rie integriert. 

i nter v iew

sk izze
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und Werchowny pilotash (»Total abgehoben«). Im 
Verfahren konnte nicht endgültig festgestellt wer-
den, ob die beiden herangezogenen Ausschnitte 
aus dem Roman tatsächlich pornografi sch seien 
oder nicht. Acht Gutachten waren eingeholt wor-
den. Während die ExpertInnen des Innenminis-
teriums und der Sekretär des russischen Schrift-
stellerverbands Nikolaj Perejaslow in Schirjanows 
Roman Pornografi e entdecken konnten (letzterer 
gleich zweimal), wurden die Gutacher der philo-
logischen Fakultät der Moskauer Staatsuniversi-
tät und des Instituts für Philosophie der Akade-
mie der Wissenschaften (RAN) hingegen nicht 
fündig. Das »Zentrum für umfassende Begutach-
tung und Zertifi kation von Systemen und Verfah-
rensweisen«, dessen Expertise ausschlaggebend 
war, konnte im Roman ebenfalls keine Pornografi e 
entdecken. Im Oktober 2005 wurde das Verfahren 
eingestellt, nachdem das Moskauer Basmannyj-
Gericht auch die Revisionsklage von Iduschtschie 
wmeste zurückgewiesen und den Freispruch Schir-
janows bestätigt hatte.

PROZESS II: VLADIMIR SOROKIN

Der zweite (und derzeit letzte) Akteur im »Fall 
der SchriftstellerInnen«, Vladimir Sorokin, ver-
glich in einem Interview anlässlich des Verfahrens 
gegen Bajan Schirjanow die russländische Obrig-
keit und die Literatur mit einem alten Liebespaar, 
das von Hassliebe geschüttelt wird. »Dostojewski 
erhielt seinerzeit 10 Jahre Zwangsarbeit dafür, dass 
er den berühmten Brief Belinskis an Gogol las;2 
in der Stalinzeit konnten Menschen aus Gründen, 
die mit Literatur zu tun hatten, verschwinden und 
unter Breschnew des Landes verwiesen werden. 
Vermutlich werden Macht und Literatur auch wei-
terhin in krankhafter Liebe aneinander hängen«, 
so der Schriftsteller. 
Er selbst wurde 2002 wegen seines Romans Him-

2  Das Urteil bezog sich auf den Untergrundzirkel, in dem 
Dostojewski mit Freunden u.a. missliebige Literatur las.

melblauer Speck (»Goluboe salo«) angeklagt. Ein 
Mitglied der Organisation Iduschtschie wmeste 
hatte das Buch an einem Straßenstand gekauft und 
in einer Episode, in der Stalin und Chruschtschow 
intim miteinander werden, Pornografi e entdeckt. 
Während der Ermittlungen durch die Staatsanwalt-
schaft wurde auch eine Studie des Kulturministe-
riums herangezogen, die Auszüge aus dem Buch 
Himmelblauer Speck als pornografi sch einstufte. 
Allerdings kam es nach lautstarken Einwänden 
einer Reihe von Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens und von Institutionen, darunter auch des 
Außenministeriums der USA, nicht zum Gerichts-
verfahren. Gleichzeitig erhob Sorokin seinerseits 
im Jahr 2002 Anklage gegen die Jugendorganisa-
tion Iduschtschie wmeste wegen Verletzung seiner 
Autorenrechte und der Verbreitung von Pornogra-
fi e. Denn in ihren Aktionen hatten die Mitglieder 
von Iduschtschie wmeste Zitate aus den Texten des 
Schriftstellers verbreitet, die absichtlich aus dem 
Kontext gerissen worden waren. Diese Fragmente 
hätten nun, so die Meinung des Klägers, ohne ihren 
Kontext auch nach gesundem Menschenverstand 
als Pornografi e verstanden werden können. Die 
Klage wurde damals abgewiesen.

REALITY FICTION 
Die russländische Obrigkeit und die Gesellschaft 
verhalten sich relativ tolerant gegenüber dem 
Inhalt von Groschenromanen; an ihm stört sich die 
öffentliche Moral üblicherweise nicht. Doch kaum 
erscheint irgendein »ideenhaltiges« Werk, bricht 
eine öffentliche Diskussion darüber aus, ob das 
Buch ausreichend »wertvoll« ist und ob sein Inhalt 
bestimmten moralischen Prinzipien entspricht. 
Nach Sorokins Meinung hängt dies damit zusam-
men, dass in Russland die Ideen lange Zeit die 
Dinge verdrängt hätten. Und somit werde jedwede 
Idee bis heute in gewisser Weise als Objekt aufge-
fasst. Hierher rühre auch die absurde Anschuldi-
gung, ein Roman verbreite Pornografi e oder pro-
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pagiere den Konsum von Drogen. 

In letzter Zeit lässt sich in Russland die Tendenz 

beobachten, zum Beispiel schon den einfachen 

Gebrauch des Wortes »Drogen« als deren Pro-

pagierung anzusehen. Das ist absurd, doch die 

StaatsbeamtInnen sind bemüht, genau diese Logik 

zu etablieren: Ist in einem Text von Drogenabhän-

gigen die Rede oder werden in einem Romankapi-

tel Drogen konsumiert, dann ist das alles bereits 

Propaganda. Entsprechend erfolgreich ließe sich 

jeder Krimiautor und jede Krimiautorin der Propa-

gierung von Mord und Totschlag beschuldigen. Als 

man Sorokin der unerlaubten Verbreitung von Por-

nografi e beschuldigte, wurde ihm in den Exper-

tengutachten eben zur Last gelegt, dass er geset-

zeswidrige Handlungen beschreibt. Am Wesen 

eines literarischen Textes geht dies ebenso vor-

bei wie eine Anklage aufgrund der verwendeten 

Lexik. Aufgabe von SchriftstellerInnen ist es, das, 

worüber sie schreiben, adäquat zum Ausdruck zu 

bringen. Wenn in einem Werk die Rede von Per-

sonen aus einer bestimmten sozialen Gruppe wie-

dergegeben wird, dann muss die Sprache der Situ-

ation entsprechen. 

Im Zusammenhang mit ihren Verfahren haben 

sowohl Vladimir Sorokin als auch Bajan Schir-

janow darauf aufmerksam gemacht, dass hier der 

Prozess die Grenze des Romans überschreitet und 

Gericht nicht über den realen Autor und die reale 

Autorin, sondern über seine/ihre Romanfi gur(en) 

abgehalten wird. Als seien der Autor und die Auto-

rin selbst Teil des eigenen Werks. Dieser Umgang 

mit Literatur erinnert an den Prozess gegen die 

beiden Schriftsteller Andrej Sinjawski und Juli 

Daniel, die 1966 wegen »antisowjetischer Pro-

paganda und Agitation« verurteilt wurden. Als 

Beweismittel dienten Passagen aus ihren satiri-

schen Texten, die seit Mitte der 1950er Jahre nur 

im Ausland gedruckt worden waren.3

PS: Wollte man die Dinge satirisch überspitzen, 

müssten die Gerichte heute – der skizzierten Logik 

folgend – die AutorInnen zu Fortsetzungen ihrer 

Texte verurteilen, in denen die handelnden Perso-

nen die verdiente Strafe verbüßen. In Bajan Schir-

janows Buch wäre das allerdings nur schwer mög-

lich, denn der Held stirbt lange vor der Gerichts-

verhandlung.

Aus dem Russischen von Alexander Mirimov

LESETIPP:

Evegenii Bershtein, Jesse Hadden: The Sorokin • 

Affair Five Years Later. On Cultural Policy in 

Today’s Russia. ARTMargins 2007, Mainview: 
http://www.artmargins.com/content/feature/
bershteinhadden.htm

3  Sinjawski (Pseudonym Abram Terz) verbüßte sieben, Daniel 
(Nikolaj Arshak) fünf Jahre Lagerhaft. 
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Verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen 
konkurrieren derzeit um die symbolische Macht, 
um die Defi nitionshoheit über Fragen des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens, der nationalen 
Identität und der sie konstituierenden Parameter. 
Die allgemeine Wertediskussion äußert sich in 
Bezug auf die Künste vor allem in der Frage, wel-
che Funktion sie heute in der Gesellschaft erfül-
len sollen. Die Antwort hierauf gaben in der Sow-
jetunion jahrzehntelang die von Staat und Partei 
gelenkten Künstlerverbände, die nach der Perest-
rojka ihre Macht weitgehend einbüßten.
Der Gegenwartskunst ist es bisher nicht gelungen, 
sich in der russländischen Gesellschaft als ernstzu-
nehmende Institution zu positionieren. Bis heute 
existiert in Russland kein staatliches Museum für 
zeitgenössische Kunst, das die Funktionen des 
Sammelns, Bewahrens, Forschens und Vermit-
telns übernehmen könnte; mit Art4.ru wurde erst 
2007 von Igor Markin das erste private Museum 
für zeitgenössische Kunst eröffnet.1 Ein Fördersys-
tem – sei es staatlich, sei es privat – ist kaum ent-
wickelt; das Ausbildungssystem für Kunsthistori-
kerInnen und KünstlerInnen basiert immer noch 
weitgehend auf einem traditionell-akademischen, 
diskursfeindlichen Modell, das die Entwicklungen 
des 20. Jahrhunderts nicht berücksichtigt.

1  In der Ukraine eröffnete der »Oligarch« Viktor Pintschuk 
bereits 2006 in Kiew ein Privatmuseum für seine Sammlung 
zeitgenössischer Kunst.

Daher ist selbst eine jüngere Generation von 
KunstproduzentInnen und -rezipientInnen eher 
unerfahren im Umgang mit der aktuellen Kunst. 
Das »Unreine«, das für die westliche Gegenwarts-
kunst konstituierend ist, wird in Russland weitge-
hend nicht als künstlerische Ausdrucksform aner-
kannt; die Auseinandersetzung darüber kommt 
infolge ihrer jahrzehntelangen Unterdrückung 
nicht in Gang.

AKTEURE UND ARGUMENTE

Das Spektrum der an den Konfrontationen mit 
KünstlerInnen und Kunstbetrieb beteiligten Grup-
pen ist breit, und nicht immer sind die Akteure klar 
auszumachen. Oftmals ähneln sich jedoch ihre 
Argumente und Methoden.
Weit verbreitet ist der Vorwurf der Blasphemie und 
der Gotteslästerung oder, entsprechend Artikel 282 
StGB der Russischen Föderation, der »Erregung 
religiös und national bedingten Hasses«. Zum ers-
ten Mal wurde er 1998 gegen Awdej Ter-Oganjan 
erhoben. Im Fall der Ausstellung Vorsicht, Reli-
gion! 2003 tat sich nach der Zerstörung der Kunst-
werke vor allem Oberpriester Alexander Schargu-
now, der Vorsitzende des »Gesellschaftskomitees 
für die moralische Wiedergeburt des Vaterlandes«, 
hervor. Sein Brief an den Sicherheitsrat der Staats-
duma vom März 2003 gab den Ausschlag, Unter-
suchungen gegen die AusstellungsorganisatorIn-
nen einzuleiten:

Seit Ende der 1990er Jahre sind russländische KünstlerInnen und Kunstinstitutionen verstärkt Anfeindun-
gen und Zensurbestrebungen ausgesetzt. Da oftmals Kirchenvertreter als Motoren der öffentlichen Dis-
kussion auftreten, werden diese Konfrontationen in den in- und ausländischen Medien vornehmlich als 
Versuch der Russischen Orthodoxen Kirche (ROK) gewertet, die Kulturhoheit im Land für sich zu erlan-
gen. De facto sind in sie jedoch zahlreiche weitere Parteien verwickelt, etwa der Moskauer Künstlerver-
band oder der russische Kulturminister. Die Verschiedenartigkeit der Akteure deutet darauf hin, dass nicht 
von einer zielgerichteten Generallinie gegen die zeitgenössische Kunst ausgegangen werden kann. Es ste-
hen sich vielmehr von Fall zu Fall wechselnde gesellschaftliche Interessengruppen gegenüber, die jeweils 
Autorität für sich beanspruchen und dabei für unterschiedliche moralische Wertesysteme eintreten.

GR E N Z E N L O SE FR E I H E I T? 
WI E DI E  KU NST F R E I H E I T  I N  RUS SL A N D M I T  R E C H T L IC H E N M I T T E L N 

A B G E ST E C KT W E R DE N S OL L

Sandra Frimmel
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»Diese politische Provokation unter dem Deck-
mantel einer Ausstellung verfolgte das Ziel, Feind-
seligkeit und Hass gegenüber dem Christentum, 
der russischen Kultur, ihren Traditionen und reli-
giösen Riten hervorzurufen und das nationale Ehr-
gefühl eines Großteils der Bevölkerung unseres 
Landes zu beleidigen«.
Bereits im Anfangsstadium der Auseinanderset-
zungen wird deutlich, dass die vermeintlichen 
Angriffe auf die ROK von deren VertreterInnen als 
Angriffe auf die russische Kultur als Ganze gedeu-
tet werden; Religion, genauer gesagt die Ortho-
doxie, wird als integraler Bestandteil des russi-
schen Nationalgefühls postuliert. Eine Erklärung 
der Abteilung für Außenangelegenheiten des Mos-
kauer Patriarchats aus dem gleichen Monat nutzt 

diese Verknüpfung, um die Regierung trotz der 
Trennung von Kirche und Staat zum Einschreiten 
in diesem Konfl ikt zu bewegen:
»Damit der Friede in der Gesellschaft gewahrt und 
gefestigt wird, muss der Staat mithilfe des Geset-
zes die Beleidigung religiöser Gefühle und Sym-
bole aus dem Leben des Landes verbannen. […] 
Der Staat soll sich nicht in religiöse oder ideologi-
sche Konfl ikte einmischen. Doch er ist dazu ver-
pfl ichtet, Versuche, Streit und Feindseligkeit in der 
Gesellschaft zu provozieren, zu unterbinden.« 

Der Vorwurf der Volksverhetzung mischt sich in 
einigen Fällen mit dem Versuch, den zur Diskus-
sion stehenden Werken ihren Kunststatus abzu-
sprechen. In dem seitens der Anklage in Auftrag 

»GEGENWARTSKUNST UND TABU – POLITIK, ÄSTHETIK, ETHIK, RELIGION« (Natalija Riwo)
INTERNATIONALE KONFERENZ IN MOSKAU, 29./30. OKTOBER 2007

Das National Centre for Contemporary Arts (NCCA)  und das Andrej Sacharow Museum und Zentrum 
für Friede, Fortschritt, Menschenrechte haben gemeinsam eine Diskussion zur Freiheit der Kunst, zu 
Zensur und Selbstzensur, ästhetischen und moralischen Verboten und zur Verantwortung der Künst-
lerInnen initiiert. Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen war notwendig geworden, nachdem die 
Ausstellung Verbotene Kunst 2006  – wie auch andere Ausstellungen zeitgenössischer Kunst vor ihr 
– einen weiteren Skandal und aggressive Gegenaktionen ausgelöst hatte. Internationale Erfahrungen 
der Vergangenheit, Untersuchungen von Präzedenzfällen sowie Expertenmeinungen nicht nur von 
KünstlerInnen und KunsthistorikerInnen, sondern auch von JuristInnen, MenschenrechtlerInnen und 
WissenschaftlerInnen, sind für die Analyse der derzeitigen Situation unverzichtbar. Die Konferenz 
hatte das Ziel, ein Forum für den internationalen und interdisziplinären Austausch zu schaffen.
Andrej Jerofejew, Leiter der Abteilung für aktuelle Kunst der Staatlichen Tretjakow-Galerie, und 
Alexander Borowskij, Leiter der Abteilung für aktuelle Kunst des Staatlichen Russischen Museums, 
erörterten Zensur als spezifi sches Phänomen gesellschaftlicher Sanktionen. Die Frage nach der Exis-
tenz einer Zensur und nach ihren Richtlinien sei, so Jerofejew, unter der derzeitigen Regierung bis-
her unbeantwortet geblieben. Die Obrigkeit verfolge angesichts  einer stärker werdenden ultrarech-
ten Rhetorik die Linie einer»indirekt zensierenden Korrektur«.
Dem Philosophen Oleg Aronson zufolge ist die Gegenwartskunst als Institution bereit, sich mit juris-
tischen Klagen aus der Gesellschaft und mit Vorwürfen ihrer eigenen Wertlosigkeit auseinanderzu-
setzen, und stellt damit die öffentliche Moral auf den Prüfstand. Problematisch sei hierbei, dass die 
zeitgenössische Kunst die Grenzen des »Idealen« verlasse, wodurch sie von kunstfernen Gruppie-
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gegebenen Expertengutachten bringen die soge-
nannten ExpertInnen der Tretjakow-Galerie und 
der Akademie der Wissenschaften (RAN) (für alt-
russische Kunst, Geschichte und Ethnografi e, die 
russische Avantgarde und Psychologie) offen ihre 
Ablehnung gegenüber der aktuellen Kunst zum 
Ausdruck:
»Allem Anschein nach […] haben wir es mit einer 
Gegenkultur oder einer feindlichen Kultur zu tun; 
sie bringt der heutigen Gesellschaft gegenüber des-
truktive, zerstörerische Tendenzen zum Ausdruck, 
die in der Kultur des Westens während des 20. Jahr-
hunderts gewachsen sind.«
Ähnliche Argumente setzten sich auch in der Dis-
kussion um die Ausstellung Russland 2 fort. Mit-
glieder des Moskauer Künstlerverbandes warfen 
ihren KollegInnen in der Klageschrift vor:
»Wie viele unserer Glaubensbrüder sind wir der 

Meinung, dass die fragliche Ausstellung, wie auch 
das gesamte Projekt Russland 2, das Schüren reli-
giösen Hasses zum Ziel hatte. Der offen heraus-
fordernde, provokative, aufwieglerische Charakter 
der Ausstellung hat nichts mit Kunst zu tun.«
Die Gegenwartskunst als Ganze wird hiermit als 
gesellschaftsfeindlich und der eigenen Kultur 
fremd bezeichnet. Die zeitgenössische Kunst sei in 
einem traditionellen Verständnis eigentlich keine 
Kunst und wird daher als »vogelfrei« betrachtet.

In der Diskussion um die Ausstellung Russland 2 
eröffnet sich noch ein weiterer thematischer Strang, 
der weder religiös noch national motiviert zu sein 
scheint, sondern eine starke persönliche Kompo-
nente aufweist. Marat Guelman, der Ausstellungs-
organisator, war und ist nicht nur als Galerist, son-
dern auch als Polittechnologe – als Wahlkampf-
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rungen zur Verfolgung politischer Ziele benutzt werden könne. Der Philosoph Michail Ryklin kons-
tatierte eine zunehmend konservative Tendenz in der Kunst. Die Grenzüberschreitung werde ihr von 
außen aufgedrängt, von Kräften, die ungleich stärker seien als die bescheidenen Zusammenschlüsse 
zeitgenössischer KünstlerInnen, KritikerInnen und KunstliebhaberInnen.
Sergej Nassonow, Anwalt in der Sache Vorsicht, Religion!, verglich die Art der Prozessführung mit 
dem »Hexenhammer« der Inquisition. Die Anschuldigungen seien heute ebenso verschwommen und 
unbestimmt wie im 15. Jahrhundert und beruhten auf der voreingenommenen Meinung so genannter 
ExpertInnen, ohne dass es Kriterien für eine genaue Beurteilung gebe. Der Geistliche Jakow Krotow 
vertrat den Standpunkt eines Mannes der Kirche und unterstrich den Unterschied zwischen Religion 
und Glaube: »Wir leben in einer säkularen Gesellschaft, in der Nicht-Glauben und Glauben gleich-
wertig sind.« Der Schriftsteller, Übersetzer und Vorsitzende des fi nnischen PEN Clubs, Jukka Malli-
nen, stieß mit seinen Erörterungen der Frage, ob ein Gewaltakt eine künstlerische Geste sein könne, 
auf große Resonanz: Ein junger Künstler aus dem Publikum bot an, er könne Mallinen einen Faust-
schlag ins Gesicht verpassen, um das Thema anschaulicher zu gestalten.
Dass die zeitgenössische Kunst Konfrontationen provoziert, beweist womöglich ihre Aktualität und 
ihr Vermögen, diskursiv und kritisch auf gegenwärtige gesellschaftliche Prozesse und Befi ndlichkei-
ten zu reagieren. Darf ein Künstler oder eine Künstlerin dabei für sich zusätzliche Rechte geltend 
machen oder trägt er oder sie im Gegenteil eine besonders große Verantwortung? Die Diskussion zu 
diesem Thema ist eröffnet.
Es erstaunte allerdings, dass die Konferenz sehr wenig Interesse in KünstlerInnen-Kreisen  fand. 
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manager – sehr erfolgreich. Der Überfall 2006 auf 
die Galerie Marat Guelman im Rahmen der Aus-
stellung von Alexander Dshikija wird einerseits 
in den Medien als »anti-georgischer Zwischen-
fall« gedeutet; andererseits fällt er zeitlich mit 
Guelmans Rückzug aus dem Wahlkampfgeschäft 
zusammen. Vor diesem Hintergrund ist nicht aus-
zuschließen, dass Guelman von seinen früheren 
politischen Gegnern auf dem Umweg über die 
Kunst angegriffen wird, da nun nicht mehr die 
schützende Hand seiner einstigen politischen Ver-
bündeten über ihm schwebt.

In jenen Fällen, in denen der Zoll – die Exekutive – 
als Akteur auftrat, konzentrierte sich der Vorwurf 
gegen die Kunst vor allem auf »Präsidentenbelei-
digung«, gemischt mit der unerlaubten Verbrei-
tung von Pornografi e. Bemerkenswert ist hierbei, 
dass die aussortierten »pornografi schen« Sujets 
in Verbindung mit zwei anderen Topoi auftreten, 
die stärker noch als die Pornografi e den Unmut 
der Beteiligten hervorgerufen haben könnten: die 
Miliz bzw. die Armee und das Erdöl. Inwieweit 
die Interventionen von Einzelpersonen wie Zöll-
nern am Flughafen oder von der Institution Zoll-
behörde (Rosochrankultura) ausgingen, ist nicht 
klar zu bestimmen. Bei der Ausstellung Learning 
from Moscow 2007 in Dresden soll der FSB die 
Ausfuhr der Arbeiten verhindert haben – jedoch 
erst, nachdem die Zollbehörde die Ausfuhrpapiere 
an ihn weitergegeben hatte. Ein unüblicher Schritt, 
der von vorauseilendem Gehorsam zeugt.

Zu dem Versuch, die zeitgenössische Kunst als 
gesellschaftsfremdes Phänomen zu diffamieren, 
kommt noch die Strategie, sie mit ihren eigenen 
Mitteln zu schlagen. In einer Radiosendung im 
Januar 2003 bezeichnete Oberpriester Schargunow 
die Zerstörung der Werke auf der Ausstellung Vor-
sicht, Religion! als konzeptualistische Aktion:
»Diese ›Konzeptualisten‹ haben eine adäquate 

konzeptuelle Reaktion auf ihre Ausstellung erhal-
ten. […] Man hätte sie auch verprügeln können, 
und selbst das hätte in einem konzeptuellen Kon-
text stattgefunden. Schließlich verstehen unsere 
orthodoxen Konzeptualisten auch etwas vom Kon-
zeptualismus.«
Auch die Aktion der Jugendorganisation Idu-
schtschie wmeste vor dem Bolschoj-Theater gegen 
den Schriftsteller Wladimir Sorokin erinnert an 
eine karnevalesque Performance. Die Teilneh-
merInnen der Aktion warfen Blumen und Kopien 
der Werke Sorokins in eine Toilettenschüssel aus 
Pappmaché, was sie als »improvisiertes Denkmal 
für Sorokin« bezeichneten. Moskauer Aktionis-
mus at its best.
 
MACHT ÜBER DIE SYMBOLE

In den Konfrontationen steht, gleich welche 
Akteure beteiligt sind, vor allem die Defi nitions-
hoheit über jene religiösen, staatlichen und sexuel-
len Symbole zur Verhandlung, die die Werte einer 
Gesellschaft versinnbildlichen. Die Grundlage der 
Kontroversen um die Symbole bildet zum einen 
ein gegensätzliches Verständnis von Sakralem und 
Profanem, also von sakrosankten Sphären. Zum 
anderen stehen einander das Prinzip unveränder-
licher gesellschaftlicher Werte und die Vorstellung 
von deren historischer Bedingtheit gegenüber. In 
der hier diskutierten künstlerischen Praxis wer-
den sakrale Symbole in einen säkularen Kontext 
transferiert, wodurch sie profaniert werden und 
ihre vermeintlich unantastbare Bedeutung einer 
Befragung ausgesetzt wird. Dies wird – insbe-
sondere von Vertretern der ROK und des Künst-
lerverbandes – als Angriff auf ihr statisches Wer-
tesystem verstanden.
In der bereits zitierten Erklärung der Abteilung 
für Außenangelegenheiten des Moskauer Patriar-
chats heisst es:
»Das ›Spiel‹ mit dem Heiligen, seine absichtliche 
Profanierung fügt der menschlichen Seele einen 
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unsichtbaren Schaden zu […]. Die Kirche beharrt 
darauf, dass jegliche öffentliche Entweihung iko-
nografi scher Darstellungen des Herrn Jesus Chris-
tus, der Gottesmutter und anderer Heiliger, d.h. 
ihre Vermischung mit fremden Darstellungen, ihre 
Veröffentlichung in einem unpassenden Kontext, 
ihre Verwendung in Büchern, Filmen und Auffüh-
rungen, die menschliche Leidenschaften propagie-
ren, ihre Verwendung für Werbezwecke und auf 
Etiketten von Lebensmitteln und anderen Produk-
ten, die Gefühle der Gläubigen verletzt.«
Welche gesellschaftsverändernde Macht den Sym-
bolen in der Diskussion zugesprochen wird, macht 
das Expertengutachten im Fall von Vorsicht, Reli-
gion! deutlich. Als »latente Inhalte der Arbeiten« 
werden vor allem die »Entsakralisierung der christ-
lichen Ideologie und ihrer Symbole« und die »Ver-
änderung moralischer Werte« festgestellt. Ihre 
soziale Funktion sei demnach »Entchristianisie-
rung« und die »Zerstörung der Ideologie«.
Staatliche Symbole wie das Konterfei des amtie-

renden Präsidenten Putin oder Bilder von unifor-
mierten Personen wie in den Arbeiten von Wla-
dimir Mamyschew-Monroe, der Gruppe PG oder 
den Blauen Nasen werden von staatlichen Orga-
nen wie dem Kulturministerium oder der Zoll-
behörde als den russischen Staat diskreditierend 
eingestuft. Kurz vor der Eröffnung der Ausstel-
lung Soz-Art im Rahmen der 2. Moskauer Bien-
nale für zeitgenössische Kunst wurden schon ein-
mal Arbeiten von PG aus der Ausstellung entfernt, 
die erotisch aufgeladene Motive mit der Miliz und 
mit dem Erdöl in Verbindung brachten. Dies legt 
die Vermutung nahe, dass der Vorwurf der Porno-
grafi e eher als Deckmantel dient, um ein Infrage-
stellen der »Werte« der Regierung wie ihrer exe-
kutiven Organe und der Basis ihres Reichtums zu 
verhindern.
Um für die Reinerhaltung ihrer Symbole einzutre-
ten, wählen gerade Vertreter der ROK den Weg der 
Präsenz in der Öffentlichkeit und in den Medien. 
Durch Fernsehauftritte und durch die Berichter-

Demonstration vor dem Sacharow-Zentrum während der Ausstellung Verbotene Kunst 2006. 
Foto: Konstantin Rubachin
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stattung über organisierte Demonstrationen, bei-
spielsweise in großem Stil vor dem Gerichtsge-
bäude während der Verhandlungen im Prozess um 
Vorsicht, Religion! und während der Ausstellung 
Verbotene Kunst 2006 vor dem Sacharow-Zent-
rum, buhlen sie um mediale Aufmerksamkeit. 
Auch die Aktion der Iduschtschie wmeste vor dem 
Bolschoj-Theater war vermutlich nicht nur gegen 
Sorokin und seine literarischen Werke gerichtet, 
sondern sollte auch dazu dienen, der neu gegründe-
ten Jugendorganisation zu Sichtbarkeit und Medi-
enpräsenz zu verhelfen, um sich in der politischen 
Landschaft Russlands zu etablieren. Denn Sicht-
barkeit in den Medien und in der Öffentlichkeit 
ermöglichen die aktive Teilnahme an der Gestal-
tung der gesellschaftlichen Realität; die Macht 
über die Symbole ist gleich die Macht über die 
Realitätsdefi nition.

DIE ABWÄGUNG VON RECHTSGÜTERN 
Trotz der zahlreichen Konfl ikte um die Gegen-
wartskunst kam es bisher nur in einem Fall zu einer 
Verurteilung; insgesamt blieben die Ergebnisse hin-
ter den Erwartungen der KunstgegnerInnen zurück. 
Verhandelt wurde die Ausstellung Vorsicht, Reli-
gion!, wobei das Urteil milde ausfi el: Obwohl die 
Anklage zwei bis drei Jahre Lagerhaft und Berufs-
verbot (die Höchststrafe für den Straftatbestand 
der Erregung von Hass) gefordert hatte, wurde mit 
einer Geldstrafe die niedrigste mögliche Strafe ver-
hängt. In den öffentlich zugänglichen Akten fi ndet 
sich jedoch weder seitens der Anwälte noch seitens 
der KünstlerInnen und OrganisatorInnen ein Ver-
weis darauf, dass die Verfassung der Russländi-
schen Föderation in Artikel 44 jedem und jeder die 
Freiheit künstlerischer und anderer Arten schöp-
ferischer Tätigkeit garantiert. Dieser Artikel spielt 
erstaunlicherweise überhaupt keine Rolle in der 
öffentlichen Auseinandersetzung – weder in den 
Medien, noch vor Gericht.
Sergej Nassonow, einer der Anwälte der Ver-

teidigung, verglich auf der Konferenz Zeitge-
nössische Kunst und Tabu die Art der Prozess-
führung mit Prozessen der Inquisition, die nach 
einem bestimmten festgelegten Schema abliefen, 
in dem – ebenso wie in den stalinschen Schaupro-
zessen – kein Platz für die Verteidigung der Ange-
klagten vorgesehen war.
Erfolglos blieb ihrerseits die Klage der Mitglieder 
des Moskauer Künstlerverbandes wegen der Ver-
letzung ihrer religiösen und nationalen Gefühle 
durch die Ausstellung Russland 2. Die Forderung 
der KlägerInnen nach nicht nur einer moralischen 
Kompensation des erlittenen Schadens, sondern 
auch einer fi nanziellen wurde von der Staatsan-
waltschaft abgelehnt. Allerdings spielten hierbei 
Formfehler des Anwalts der KlägerInnen eine 
gewichtige Rolle. 
Bedenklich in allen diskutierten Fällen ist weni-
ger die Tatsache, dass die Grenzen der Kunstfrei-
heit ausgelotet werden; das ist ein internationa-
les Phänomen. Problematisch ist vielmehr die Art 
der Diskussionsführung, die der Kunst keinen 
Raum für die Verteidigung ihres Standpunktes 
lässt. In Deutschland, Österreich oder den USA 
haben Rechtsgüter wie die Kunstfreiheit und bei-
spielsweise das Recht auf freie Religionsausübung 
grundsätzlich das gleiche Gewicht. Geraten sie in 
Konfl ikt miteinander, wird von Fall zu Fall die 
Freiheit der Kunst gegen andere Rechte abgewo-
gen.
Genau diese Rechtsgüterabwägung fi ndet in Russ-
land nicht statt, weshalb die in der Verfassung 
garantierte Kunstfreiheit in der Praxis nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Rechte, die nur auf 
dem Papier existieren, kannte schon das sowje-
tische Rechtssystem. Obwohl die heutige Russi-
sche Föderation eine neue Verfassung besitzt, hat 
sich der Umgang mit ihr im Vergleich zur sowje-
tischen anscheinend wenig geändert. Dem zeitge-
nössischen Kunstbetrieb täte hingegen ein offen-
siver Umgang mit den Verfassungsrechten – wie 
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VORSCHAU:
Die nächste Ausgabe von kultura beschäftigt sich mit den neuen Geschichtsbil-
dern im heutigen Russland. Gastredakteur ist Andreas Langenohl, Konstanz.

Statt im Februar erscheint sie erst im März 2008.
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er auch von seinen GegnerInnen praktiziert wird 
– gut.

AUF DER SUCHE NACH EINER NATIONALEN IDEE

Anstatt die Grenzen der Freiheit der aktuellen 
Kunst im kontinuierlichen gesellschaftlichen Dis-
kurs auszuloten, besteht in Russland die Tendenz, 
diese Grenzen als allgemein gültige Normen per 
Gesetz festzulegen. In Ermangelung eines funk-
tionierenden zeitgenössischen Kunstbetriebs, der 
zur Festigung der Position der Gegenwartskunst 
beitragen könnte, deutet sich hier eine Renaissance 
der durch die Künstlerverbände staatlich gelenkten 
Kunstdoktrin an. Jedoch ist Putins Russland ein 
Staat ohne festgelegte Ideologie, oder, wie Solsche-
nizyn es formuliert, ohne nationale Idee. Daher 
konkurrieren unterschiedliche gesellschaftliche 
Gruppen – staatliche wie kirchliche – um das Recht 
auf die Festlegung (nicht nur) der künstlerischen 
Normen. Zahlreiche Akteure versuchen, ihre Ideo-
logie zur einzig gültigen zu erheben. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Lage der 
Gegenwartskunst differenzierter dar, als es die hohe 
Zahl an Angriffen auf sie vermuten ließe: Gerade 
wurde zum ersten Mal der Kandinsky-Preis, ini-
tiiert von der Stiftung ArtChronika und der Deut-

schen Bank, verliehen; die Zahl an privaten Stiftun-
gen für zeitgenössische Kunst wächst stetig, und die 
aktuelle Kunst hat sich in jüngster Zeit in Kreisen 
des Geldadels zum geschätzten Statussymbol ent-
wickelt. Oleg Kulik ließ sich für seine Ausstellung 
Verju (»Ich glaube«) auf der 2. Moskauer Biennale 
sogar den Segen eines Vertreters der ROK ertei-
len. Damit die Gegenwartskunst nicht mehr nach 
Belieben zur Durchsetzung fremder Ziele heran-
gezogen werden kann und auch nicht von reichen 
Geldgebern und deren Launen abhängig ist, bedarf 
es in Zukunft wesentlich ihrer Stärkung als in der 
Gesellschaft verankerte Institution.
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